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1. Der Mieter kann sich im Verhältnis zu 
einem privaten Vermieter nicht unmit -
telbar auf ein Recht auf informationel- 
le Selbstbestimmung berufen. Auch das 
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung betrifft nicht unmittelbar das 
Rechtsverhältnis des Mieters zum Woh-
nungsvermieter oder dem Grundstücks-
eigentümer.

2. Nimmt der Vermieter den Mieter auf 
Duldung des Einbaus von Funk-Rauch-
warnmeldern in Anspruch, wird der Mie-
ter hierdurch nicht in seinen Grundrech- 
ten verletzt. Dies gilt auch dann, wenn die 
zum Einbau vorgesehenen Rauchwarn-
melder über weitere Funktionen (hier Mö-
glichkeit der Fernwartung über ein Steue-
rungsgerät) verfügen, die gesetzlich nicht 
vorgeschrieben sind.

BVerfG, Beschl. v. 08.12.2015 1 BvR 
2921/15

Der Fall:
Amtsgericht und Landgericht hatten im 
Vorfeld entschieden, dass der Mieter zur 
Duldung des Einbaus der von dem Vermie-
ter ausgesuchten Funkrauchwarn mel dern 
verpflichtet sei.
Der Mieter war damit nicht einverstanden 
und reichte Verfassungsbeschwerde ein, 
weil er mit dem Einbau von Funk-Rauch-
warnmeldern nicht einverstanden war.
Er war der Ansicht, dass die ausgesuchten 
Funk-Rauchwarnmelder nicht nur dem 
Brandschutz dienen, sondern mittels Ul-
traschallsensoren und Infrarottechnolo- 
gie dazu geeignet sind, Bewegungspro- 
file von Personen zu erstellen, die sich in 
der Wohnung aufhielten. Sogar die Auf-
zeichnung von in der Wohnung geführten 
Gesprächen sei technisch möglich.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt 
der Mieter die Verletzung seines allge-
meinen Persönlichkeitsrechts und Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung.

Das Problem:
Die gesetzlich vorgeschriebene Nachrüs-
tung der Wohnungen mit Rauchwarnmel-
der beschäftigt derzeit viele Gerichte mit 
vielen Fragestellungen. In Hinblick auf die 
heutigen technischen Möglichkeiten, le-
ben viele Mieter in Sorge um ihre per-
sönlichen Daten und ihrer Privatsphäre. 
(Siehe auch andere Gerichts entscheidun-
gen z.B. zum Thema: Elektronische Heiz-
kostenverteiler per Funk)

Die Entscheidung des BVerfG:
Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht 
zur Entscheidung angenommen.
Der Mieter konnte – wie auch beim Amts-
gericht und Landgericht – nicht deutlich 
machen, inwieweit er durch den Einbau 
von Funk-Rauchwarnmeldern in seinen 
Grundrechten verletzt wird.
Die Möglichkeit einer Manipulation der 
Geräte und den damit verbundenen Äng-
sten des Mieters reichen für eine Verfas-
sungsbeschwerde nicht aus.

Vielmehr hätte der Mieter sich mit den 
gesetzlichen Bestimmungen des Miet-
rechts auseinandersetzen müssen, denn 
nach den gesetzlichen Regelungen des 
Mietrechts und der Landesbauordnung 
kann der Vermieter über die einzubauende 
Marke der Rauchwarnmelder, die Anzahl 
der benötigten Geräte und das zu beauf-
tragende Fachunternehmen ent scheiden. 
Im Übrigen verwies das Bundesverfas-
sungsgericht auf die bereits ergangene 
Entscheidung des BGH = VIII ZR 216/14.

››› Mietrecht ‹‹‹ von Massimo Füllbeck

Praxis-Tipp:
Der vorliegende Sachverhalt spiegelt leb-
haft wieder, mit welchen Problemen Ver-
mieter in der Praxis zu kämpfen haben. 
Der BGH musste sich in einem ähnli- 
chen Fall äußern, in welchem der Ver-
mieter ebenfalls Funk-Rauchwarnmelder 
installieren wollte. Hier wurden für Ver-
mieter und Mieter klare Vorgehensweisen 
festgelegt:

„Die Ausstattung einer Wohnung mit 
Rauchwarnmeldern führt regelmäßig zu 
einer Verbesserung der Sicherheit, ins-
besondere dann, wenn ein Mehrfamilien-
haus durch den Vermieter einheitlich mit 
solchen Geräten ausgestattet wird. Da-
durch, dass Einbau und spätere Wartung 
der Rauchwarnmelder für das gesamte 
Gebäude „in einer Hand“ sind, wird ein 
hohes Maß an Sicherheit gewährleistet, 
das zu einer nachhaltigen Verbesserung 
im Sinne von § 555b Nr. 4 und 5 BGB 
führt. Dies gilt auch im Vergleich zu ei-
nem Zustand, der bereits dadurch er- 
reicht ist, dass der Mieter von ihm aus-
gewählte Rauchmelder eingebaut hat.“
BGH, Urt. v. 17.06.15, VIII ZR 216/14 
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